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Tagesordnung für die Gemeinderatssitzung 
am Montag, 19.05.2021 
im Europasaal der Gemeinde Wolpertshausen 
Beginn: 19:00 Uhr 
Öffentlich: 
1. Bekanntgaben 
2. Bürgerfragestunde 
3. Bausachen 
 3.1  Neubau Wohnhaus mit Garage und Carport auf Flst. 

Nr. 76/58 in Wolpertshausen 
 3.2  Anbau an best. Maschinenschuppen und Nutzungsän-

derung der landwirtschaftlichen Garage zu einer Werk-
statt auf Flst. Nr. 219/1 in Reinsberg 

 3.3  Bauvoranfrage: Nutzungsänderung eines landwirt-
schaftlichen Schuppens zur Unterstellung von Wohn-
wägen auf Flst. Nr. 926/1 in Hörlebach 

 3.4  Neubau einer Bewegungshalle und Nachgenehmigung 
eines Reitplatzes auf Flst. Nr. 804/1 in Haßfelden 

 3.5  Neubau eines Lagergebäudes auf Flst. Nr. 640/2 in 
Wolpertshausen 

4. Bebauungsplan Herrenweg III hier: Auslegungsbeschluss 
5. Anfragen aus dem Gemeinderat 
6. Verschiedenes 
Eventuelle Änderungen und Ergänzungen der Tagesordnung 
können dem Aushang im Schaukasten des Rathauses ent-
nommen werden. Zum Besuch der öffentlichen Sitzung wird 
eingeladen. 
Aufgrund des Coronavirus und den Empfehlungen des Ge-
sundheitsamtes sowie des Robert-KochInstitutes wird die 
Gemeindeverwaltung personenbezogene Daten der Besucher 
notieren, um in einem Infektionsfall die Rückverfolgung zu ge-
währleisten. Bitte beachten Sie, dass während des gesamten 
Aufenthalts das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Be-
deckung (mind. OP-Maske) verpflichtend ist. Das Tragen von 
Alltagsmasken ist nicht zulässig 
Wir bitten um Beachtung und Verständnis. 
gez. Silberzahn, Bürgermeister
 
Neue Termine für das Corona-Testzentrum in 
Reinsberg
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
aufgrund des Feiertags „Christi Himmelfahrt“ am 13.05.2021 
wird der Termin zur Corona-Testung verlegt auf

Mittwoch, den 12.05.2021 von 16:30 – 19:30Uhr.
In der darauffolgenden Woche wird ein zusätzlicher Öffnungs-
tag zur Verfügung stehen:

Freitag, der 21.05.2021 von 16:30 – 18:30 Uhr.

Bericht aus der Gemeinderatssitzung
vom 19.04.2021 
Bekanntgaben und Bürgerfragestunde 
Zu Beginn wurden die Protokolle der öffentlichen und nichtöf-
fentlichen Sitzung vom 31.03.2021 bekanntgegeben. 
Bürgermeister Silberzahn gab außerdem bekannt, dass der 
Bauauftrag für den Funkmasten in Hohenberg vom Landrat-
samt Schwäbisch Hall abgelehnt wurde. 
Der Einladung zur öffentlichen Sitzung waren zwei Bürger 
gefolgt, die ihre Fragen und Anliegen zu einem späteren Zeit-
punkt äußerten, da sich diese auf ein baurechtliches Thema 
bezogen. 
  
Bausachen  
Zur Errichtung von zwei Dachgauben auf Flst. Nr. 1086 in 
Wolpertshausen wurde einstimmig das Einvernehmen erteilt. 
Das Bauvorhaben liegt im Bereich der Siedlung Heide. Durch 
die Errichtung der Dachgauben wird zusätzlicher Wohnraum 
geschaffen. Für die geplante Wohnung wird ein zusätzlicher 
Stellplatz erstellt. 
Einstimmig abgelehnt wurden zwei Anfragen zur Wohnhaus-
erweiterung um Gastbereiche auf Flst. Nr. 84/30 in Wolperts-
hausen. Das Einvernehmen wurde versagt, da das Vorhaben 
dem Bebauungsplan „Halde, 5. Änderung“ widerspricht und 
eine Befreiung nicht möglich ist. Von Seiten der Angrenzer 
liegen zudem verschiedene Einwendungen vor, wie auch von 
den zwei anwesenden Bürgern. 
  
Impfzentrum des Landkreises Schwäbisch Hall – Verlän-
gerung des Mietvertrages bis zum 30.09.2021  
Das Impfzentrum ist ein wichtiger Baustein für die Bekämp-
fung der Corona-Pandemie im Landkreis Schwäbisch Hall. Die 
Gemeinde Wolpertshausen leistet hier einen wichtigen Beitrag, 
um diese Pandemie zu bekämpfen und um wieder zur Norma-
lität zurückkehren zu können. Das Landratsamt hatte deshalb 
angefragt, ob die Gemeinde Wolpertshausen den Mietvertrag 
zu den bisherigen Konditionen verlängern wird. 

Nach Aussprache des Gemeinderats fasste dieser mehrheit-
lich den Beschluss, den Mietvertrag zu den bisherigen Kon-
ditionen bis zum 30.09.2021 zu verlängern. 
  
Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall – 
Sachstand  
Um den Sachstand zum Breitbandausbau vorzustellen war 
Heinz Kastenholz, Geschäftsführer des Zweckverband Breit-
band Schwäbisch Hall, anwesend. Die Gesamtausbaukosten 
sind mit ca. 4,64 Mio. Euro für das Gemeindegebiet Wolperts-
hausen geplant. Hiervon werden voraussichtlich 2,32 Mio. 
Euro vom Bund und 1,86 Mio. Euro vom Land BW getragen. 
Der Eigenanteil beträgt für die Gemeinde damit ca. 500.000 
Euro. Der Ausbau sieht im Jahr 2021 das Gewerbegebiet und 
die Ortsteile Hörlebach sowie Heide vor. Im Jahr 2022 sollen 
die Ortsteile Haßfelden und Hohenberg ausgebaut werden. 
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Nachdem die europaweiten Ausschreibungen der Planungs-
leistungen mit 30% bzw. 80% erhebliche Überschreitungen 
ergaben, konnten die jeweiligen Vergaben aus wirtschaftlichen 
Gründen nicht erteilt werden. Die erneute Ausschreibung der 
Planungsleistungen bringt aufgrund der starren Verfahrens-
schritte eine mehrmonatige Verzögerung mit sich. Aus der 
Mitte des Gemeinderates wird die dringende Bitte an Ge-
schäftsführer Kastenholz herangetragen, dass beim Ausbau 
in Wolpertshausen alle möglichen „Hebel in Gang gebracht“ 
werden um den Breitbandausbau jetzt zügig voranzubringen. 
Der Beginn der Tiefbauarbeiten wurde noch in 2021 in Aus-
sicht gestellt. Im Laufe des Jahres könnten weitere Bereiche 
im Gemeindegebiet über ein neu aufgelegtes Förderprogramm 
Glasfaserinfrastruktur „graue Flecken“ separat überplant wer-
den für die die Grenze von 30 Mbit/s nicht besteht. Die Auf-
greifschwelle wird dann auf 100 Mbit/s angehoben. Damit 
können alle Anschlüsse mit einer Versorgung zwischen 30 
und 100 Mbit/s mit Glasfaser ausgebaut werden. 
  
Annahme von Spenden  
Herr Otto Schwarzer spendete 50,00 Euro für Außenspielge-
räte in der Kita. Das Gremium fasste den einstimmigen Be-
schluss zur Annahme der Spenden und dankt hiermit noch-
mals herzlichst dem Spender. 
  
Verschiedenes  
Die Gesetzmäßigkeit des Haushaltsplans mit Haushaltssat-
zung für das Jahr 2021 von der Kommunalaufsicht, insbe-
sondere für die genehmigungspflichtigen Bestandteile, wurde 
schriftlich bestätigt. Die Reduzierung der Gewerbesteuerein-

nahmen wirkt sich auf das umfassende, aber am Bedarf ori-
entierte, Investitionsprogramm aus. Die Vermögenserfassung 
und -bewertung ist nach wie vor nicht fertiggestellt, sodass 
abschließende Aussagen zur Finanzlage schwierig sind. 
Die Kriminalstatistik für Wolpertshausen wurde vom Revierbe-
reich Schwäbisch Hall für das Jahr 2019/2020 vorgelegt. Ein 
Rückgang ist bei den Diebstählen zu verzeichnen. Insgesamt 
ist es erfreulich, dass die Straftaten gesamt zurückgegen sind. 
Im Zeitraum vom 26.02.2021 bis 25.03.2021 führte das Land-
ratsamt Schwäbisch Hall insgesamt drei Geschwindigkeits-
messungen in der Reinsberger Straße, Wolpertshausen, in der 
Nähe der Einmündung der Unteren Straße, durch. Insgesamt 
wurden 674 Fahrzeuge gemessen. Bei 78 Fahrzeugen wurde 
eine Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit von 30 
km/h gemessen. Die Gemeinde geht davon aus, dass künf-
tig weitere Messungen an dieser Stelle durchgeführt werden.
 

Rathaus bleibt am Brückentag geschlossen  
Am Donnerstag, 13.05.2021 Rathaus bleibt am Brückentag geschlossen

Das Rathaus und der Bauhof der Gemeinde Wolpertshausen 
bleiben am Donnerstag, 13.05.2021 (Christi Himmelfahrt) und 
Freitag, 14.05.2021 geschlossen. Die Bürger werden gebeten, sich 
frühzeitig darauf einzustellen und ihre Anliegen im Rathaus 
rechtzeitig telefonisch zu erledigen. Dies gilt im Besonderen für 
die Beantragung von Ausweis- und Reisedokumenten.  

Ab Montag, 17.05.2021 steht die Gemeindeverwaltung den 
Bürgerinnen und Bürgern dann wieder zur Verfügung. 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis. 

Ihr Bürgermeisteramt 

 

(Christi Himmelfahrt) und auch am 
Freitag, 14.05.2021 bleibt die Ge-
meindeverwaltung geschlossen. 

Am Montag, 17.05.2021 sind wir 
dann wieder wie gewohnt für Sie da. 

Wir wünschen Ihnen einen schönen 
Feiertag und bedanken uns für Ihr 
Verständnis. 

Ihr Bürgermeisteramt

Rathaus - Öffnungszeiten  

Montag, Mittwoch, Donnerstag u. Freitag: 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Dienstag: 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
zusätzlich: 
Montag: 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
Mittwoch: 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr 

So finden Sie Ihren zuständigen Rathaus-Mitarbeiter 

Zentrale Tel. 9799-0  gemeinde@wolpertshausen.de 

Bürgermeister 
Jürgen Silberzahn Tel. 9799-0 Zi. 1.03 juergen.silberzahn@wolpertshausen.de 

Vorzimmer des Bürgermeisters, Bauamt, Amtsblatt, Hallenverwaltung, Veranstaltungskalender 
Melina Schiele  Tel. 9799-12 Zi. 1.02 melina.schiele@wolpertshausen.de 

Leiterin Hauptamt, Personalamt 
Cornelia Müller  Tel. 9799-20 Zi. 1.04 cornelia.mueller@wolpertshausen.de 

Stellv. Hauptamtsleitung, Grundschule/Kindergarten 
Judith Färber  Tel. 9799-23 Zi. 1.05 judith.faerber@wolpertshausen.de 

Einwohnermeldeamt, Standesamt, Gewerbeamt, Bürgerservice
Nadine Schuller Tel. 9799-21 Zi. 1.01 nadine.schuller@wolpertshausen.de 

Hauptamt, Technische Sachbearbeitung
Matthias Bühler Tel. 9799-22 Zi. 1.06 matthias.buehler@wolpertshausen.de 

Fachbedienstete für das Finanzwesen, Steueramt, Feuerwehr 
Katharina Wackler Tel. 9799-25 Zi. 2.02 katharina.wackler@wolpertshausen.de 

Gemeindekasse, Finanzwesen 
Miriam Krieger Tel. 9799-26 Zi. 2.04 miriam.krieger@wolpertshausen.de 

Wasserversorgung, Friedhofsverwaltung, Steueramt 
Susanne Kronmüller Tel. 9799-27 Zi. 2.03 susanne.kronmueller@wolpertshausen.de 

Finanzwesen, Steueramt 
Katrin Belschner Tel. 9799-28 Zi. 2.03 katrin.belschner@wolpertshausen.de 

Bauhof Wolpertshausen Tel. 0171/3089288 
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Glasscherben auf Geh- und Feldwegen  
Leider wurde festgestellt, dass manche Zeitgenossen ver-
mehrt Glasflaschen auf Geh- und Feldwegen zerstören. 
Die Glasflaschen stellen eine große Gefahr für unsere Um-
welt aber auch für Fuß- und Radfahrer, vor allem auch für 
unsere Kinder dar. 
Des Weiteren wurde festgestellt, dass Einwegverpackungen 
achtlos vor allem im Straßenrandstreifen entsorgt werden. 
Die Bevölkerung wird gebeten, hier entsprechend wachsam 
zu sein, um solche Umweltdelikte zu verhindern. 
Falls Sie einen Umweltfrevler wahrnehmen, bitten wir 
dies an die Gemeindeverwaltung Wolpertshausen, Tel.: 
07904/9799-0 weiterzugeben. 
Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Unterstützung. 
Ihr Bürgermeisteramt

Bundesagentur für die Arbeit  
Job-Börse Click it! 
Berufsberatung am Telefon 
0791 / 9758-151 
Mit einer zusätzlichen Servicerufnummer sind die Berufsbe-
rater*innen während der Jobbörse Click it! der VR Bank vom 
5. Mai bis zum 30. Juni 2021 noch besser erreichbar. 
Unter 0791 9758-151 erreichen alle, die Fragen zu den Themen 
Ausbildung, Studium oder Berufswahl haben, direkt einen Be-
rufsberater/eine Berufsberaterin. Auch Eltern sind willkommen. 
  
Personalverantwortliche erklärt, worauf kommt es bei der 
Bewerbung und im Vorstellungsgespräch ankommt 
Für Jugendliche: Online - Informationsveranstaltung am 
18.05. 
Eine Bewerbung wird nicht erfolgreich sein, wenn sie nicht 
gut aufbereitet und aussagekräftig ist. Eine gute Vorberei-
tung ist auch elementar, wenn man im Vorstellungsgespräch 
überzeugen will. 
In diesem Seminar wird erklärt, was zu einer optimalen Vorbe-
reitung gehört und welche Faktoren ein sicheres und authen-
tisches Auftreten im Vorstellungsgespräch möglich machen. 
Die Personalerin Simone Schrön von der Firma Börlind gibt 
wertvolle Tipps, worauf bei der Bewerbung zu achten ist und 
welche Dos und Don`ts es gibt. Neben dem persönlichen 
Vorstellungsgespräch wird auch gezeigt, wie sich ein Vorstel-
lungsgespräch per Videokonferenz meistern lässt. 
Die Veranstaltung findet im Rahmen der Veranstaltungsserie 
„Next Level“ für Jugendliche am Dienstag, 18. Mai 2021 von 
18.00 bis 19.30 Uhr statt. 
Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an 
Schwaebischhall-Tauberbischofsheim.BCA@arbeitsagentur.de 
oder telefonisch bei Susanne Ehrmann 0791 / 9758 321 oder 
Verena Kraus 09341 / 87 200. 
Für die Teilnahme ist ein internetfähiges Endgerät (Tablet/
Laptop/PC) erforderlich. Die Einwahldaten zum Portal werden 
vorab per E-Mail zugeschickt. 
Tipp: Wer einen Beratungstermin bei der Berufsberatung 
möchte, kann diesen per E-Mail SchwaebischHall.U25@ 
arbeitsagentur.de (Jugendliche aus dem Landkreis Schwä-
bisch Hall und dem Hohenlohekreis)  oder Tauberbischofs-
heim.U25@arbeitsagentur.de (Jugendliche aus dem Main-
Tauber-Kreis und dem Neckar-Odenwald-Kreis) vereinbaren. 
Möglich ist auch eine telefonische Terminvereinbarung unter 
den Nummern 0800 4 5555 00 oder 0791 9758 444. Gerne 
kann auch ein Termin für eine Videoberatung vereinbart wer-
den. 
  
Building Opportunities – Social Media für den Berufsstart 
nutzen 
Für Jugendliche: Online - Informationsveranstaltung am 
20.05. 
Die klassische Bewerbung kennt jeder: Anschreiben, Lebens-
lauf, Anhang. Ob man sie nun per Post oder Mail verschickt 
oder über eine Plattform hoch lädt, an der Form hat sich in 

den letzten Jahren nicht viel geändert. In diesem Vortrag wird 
die Berufsberaterin Mara Kuhn darüber sprechen, wie man 
sich auch über Social Media Plattformen Möglichkeiten für 
den Berufseinstieg schaffen kann. Sie erklärt, in wie weit man 
hier auf Formalitäten verzichten und sich anders präsentieren 
kann, wo aber gleichzeitig auch Grenzen sind. Die Schwer-
punkte liegen dabei auf diesen Plattformen: Instagram, Lin-
kedIn, XING und WhatsApp. 
Die Veranstaltung findet im Rahmen der Veranstaltungsserie 
„Next Level“ für Jugendliche am Donnerstag, 20. Mai 2021 
von 18.00 bis 19.30 Uhr statt. 
Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an 
Schwaebischhall-Tauberbischofsheim.BCA@arbeitsagentur.de 
oder telefonisch bei Susanne Ehrmann 0791 / 9758 321 oder 
Verena Kraus 09341 / 87 200. 
Für die Teilnahme ist ein internetfähiges Endgerät (Tablet/
Laptop/PC) erforderlich. Die Einwahldaten zum Portal werden 
vorab per E-Mail zugeschickt. 
Tipp: Wer einen Beratungstermin bei der Berufsberatung 
möchte, kann diesen per E-Mail SchwaebischHall.U25@ 
arbeitsagentur.de (Jugendliche aus dem Landkreis Schwä-
bisch Hall und dem Hohenlohekreis)  oder Tauberbischofs-
heim.U25@arbeitsagentur.de (Jugendliche aus dem Main-
Tauber-Kreis und dem Neckar-Odenwald-Kreis) vereinbaren. 
Möglich ist auch eine telefonische Terminvereinbarung unter 
den Nummern 0800 4 5555 00 oder 0791 9758 444. Gerne 
kann auch ein Termin für eine Videoberatung vereinbart wer-
den. 
  
So halten Berufsrückkehrende mit der Digitalisierung 
Schritt  
Telefonaktionstag der Agentur für Arbeit am 20. Mai 
Wer nach einer Pause – etwa nach der Elternzeit – wieder in 
den Beruf zurückkehrt, stellt möglicherweise fest, dass die 
Arbeitswelt nicht mehr die gleiche ist: Besonders im akademi-
schen Bereich hat die Digitalisierung nicht nur Berufe, sondern 
auch Lern- und Arbeitsweisen verändert – und die Corona-Kri-
se verstärkt den Trend noch. Wie unter diesen Vorzeichen eine 
Rückkehr ins Berufsleben gelingen kann, erfahren Wiederein-
steigerinnen und Wiedereinsteiger beim Telefonaktionstag am 
Donnerstag, den 20. Mai von 10 bis 15 Uhr. 
Das Angebot von Susanne Ehrmann, der Beauftragten für 
Chancengleichheit am Arbeitsmarkt in der Agentur für Arbeit 
Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, richtet sich an diesem 
Tag vor allem an Rückkehrerinnen und Rückkehrer mit Interes-
se an digitaler Weiterbildung: Sie erfahren, welches Spektrum 
und welcher Umfang an Online-Qualifizierung möglich sind 
und wie die Agentur für Arbeit sie unterstützen kann. Dabei 
geht es zum einen um Berufsbilder etwa im Dienstleistungs-
management, in der Betreuung von Betriebssystemen oder im 
Konfliktmanagement, zum anderen ums digitale Lernen selbst. 
Interessierte Frauen und Männer erreichen Susanne Ehrmann 
am 20. Mai von 10 bis 15 Uhr unter der kostenfreien Telefon-
nummer 0800 4 5555 00. 
Nach Nennung des Kennworts „Telefonaktionstag“ und ihres 
Wohnorts werden sie direkt zu ihr durchgestellt. Der Anruf ist 
unverbindlich. 

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Wohnungsbau  
Wirtschaftsministerium fördert erneut kommunale Ge-
staltungsbeiräte 
Hoffmeister-Kraut: „Städte und Gemeinden stehen vor gro-
ßen strukturellen Veränderungen. Es lohnt sich, frühzeitig 
unabhängige Experten in die Planungen einzubeziehen. 
Gestaltungsbeiräte können einen wichtigen Beitrag zu 
langfristig tragfähigen Lösungen leisten.“ 
Für neue, aber auch bestehende kommunale und interkom-
munale Gestaltungsbeiräte in den Städten und Gemeinden 
in Baden-Württemberg kann ab sofort wieder eine finanzielle 
Unterstützung bis Ende 2023 beim Land beantragt werden. 
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Dies gab Wirtschafts- und Wohnungsbauministerin Dr. Nicole 
Hoffmeister-Kraut heute (5. Mai) bekannt. „Gestaltungsbeiräte 
verbessern die Qualität von Planungsprozessen und leisten 
einen wesentlichen Beitrag zu guten Lösungen in der Stadt- 
und Gemeindeentwicklung. Es lohnt sich deshalb, bereits in 
einem frühen Stadium unabhängige Expertinnen und Experten 
in die Planungen einzubeziehen.“ 
Die Ministerin verwies zugleich auf die großen aktuellen Her-
ausforderungen, vor allem in den Innenstädten und den Orts-
kernen: „Unsere Städte und Gemeinden stehen vor großen 
strukturellen Veränderungen in ihren Zentren. Dabei haben 
sich die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie noch 
verstärkt.“ So werde es nun auf einen stimmigen Nutzungs-
mix aus kulturellen und sozialen Einrichtungen sowie deutlich 
mehr Wohnangebote in den zentralen Lagen ankommen. Die 
notwendigen Transformationsprozesse erforderten eine aktive 
Begleitung durch die Kommunalverwaltungen und gerade jetzt 
eine bestmögliche Beratung. „Denn nur, was Qualität hat, hat 
auch Bestand. Daher wollen wir die Einrichtung kommunaler 
Gestaltungsbeiräte auch in den kommenden Jahren im Rah-
men der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel finanziell 
unterstützen“, so Hoffmeister-Kraut. 
Interessierte Städte, Gemeinden oder interkommunale Trä-
ger, wie Verwaltungsgemeinschaften oder Landkreise, kön-
nen ihren Förderantrag bis spätestens 30. September 2021 
beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Ba-
den-Württemberg einreichen. Gefördert werden seit dem Jahr 
2015 der Aufbau oder die Weiterentwicklung von Gestaltungs-
beiräten sowie die begleitende Öffentlichkeitsarbeit über die 
Tätigkeit von Gestaltungsbeiräten. Seitdem haben bereits 36 
Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg eine Förderung 
erhalten. Insgesamt wurden den Zuwendungsempfängern 
über 800.000 Euro an Landesmitteln zur Verfügung gestellt. 
Ein Gestaltungsbeirat ist ein unabhängig beratendes Sach-
verständigengremium mit Mitgliedern unterschiedlicher bau- 
und planungsverbundener Disziplinen. Die Expertinnen und 
Experten beraten vor Ort über städtebaulich und bau- oder 
lokalgeschichtlich bedeutende Bauvorhaben. Sie tragen Sor-
ge dafür, dass alle Aspekte und Interessen des Planens und 
Bauens berücksichtigt und im Sinne einer guten Baukultur un-
tereinander abgestimmt werden. Über die Arbeit des Beirats 
soll die Öffentlichkeit laufend informiert werden. Die verschie-
denen Interessen von Öffentlichkeit, Verwaltung, Politik und 
Bauherrschaft sollen so ausgeglichen und die lokale Baukultur 
gefördert werden.  
Weitere Informationen zum Antragsverfahren sowie die An-
tragsformulare sind unter http://wm.baden-wuerttemberg.
de/de/bauen/stadtentwicklung-und-baukultur/baukultur/ 
gestaltungsbeiraete/ zu finden. 
 

Landratsamt Schwäbisch Hall
Frühstück auf dem Bauernhof  
Landwirtsfamilien decken im Juni, Juli und Au-
gust den Tisch für Gäste 
Dieses Jahr laden im Juni, Juli und August Land-

wirtsfamilien zu einem Frühstück mit heimischen Spezialitä-
ten auf ihren Hof ein. Unter Einhaltung der jeweils geltenden 
Vorschriften im Rahmen der Corona-Pandemie werden lokale 
Speisen wie frisches Bauernbrot, leckere Wurst- und Schin-
kenspezialitäten, würziger Käse, selbstgemachte Marmelade, 
Honig, frische Eier, Milch und Milchprodukte, heimische Säfte 
und vieles mehr serviert. 
Die Aktion findet im Rahmen der Gläsernen Produktion einer 
Initiative des Landes Baden-Württemberg statt, mit der die 
Verbraucher über die Erzeugung von heimischen Nahrungs-
mitteln informiert werden sollen. 
Weitere Informationen über die einzelnen Betriebe und Termi-
ne können einem digitalen Flyer unter www.schwaebisch-hall.
landwirtschaft-bw.de entnommen werden. 
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, werden Interessierte 
gebeten, sich bis spätestens 1 Woche vor dem Termin auf 
dem gewünschten Hof anzumelden. 
Folgende Betriebe beteiligen sich an der Aktion: 
Kornberger Viehstall, Oberrot-Kornberg (06.06., 04.07.), 
Tel. 07977/9119933 
Hofkäserei Bundschuh, Mainhardt-Dürrnast 
(06.06., 20.06., 04.07., 18.07., 01.08.), Tel. 07903/1448 
Naturhof Engel, Bühlerzell-Schönbronn 
(13.06., 11.07., 08.08.), Tel. 07974/372 
Jagsttalranch, Gerabronn-Großforst, 
(13.06., 04.07., 29.08.), Tel. 07952/925821 
Lädle im Riegenhof, Mainhardt-Riegenhof 
(27.06., 25.07., 01.08., 29.08.), Tel. 07903/2782 
Gaggstatt´s Waldeck, Fam. Blumenstock, Gaggstatt 
(04.07., 24.07., 25.07.), Tel. 07955/7770 
Öko-hof-gbr Familie Rüger, Bronnholzheim 
(10.07., 11.07.), Tel. 07955/7861 
Bauernhof Blumenstock, Kirchberg/J.-Kleinallmerspann 
(11.07., 17.07., 18.07. ), Tel. 07904/8096 
Pferdepension Fundis, Crailsheim-Saurach (18.07.), 
Tel. 07904/297 
  
KFZ-Zulassung nur mit Termin 
Publikumsverkehr wegen Corona besonders geregelt 
Seit Ende März ist das Landratsamt samt Außenstellen 
aufgrund der hohen Inzidenz geschlossen. Wer ein Kraft-
fahrzeug anmelden möchte, kann dies bei den Zulassungs-
stellen in Crailsheim und Schwäbisch Hall-Hessental aber 
auch weiterhin tun. Allerdings ausschließlich, wenn vorab 
telefonisch ein Termin vereinbart wurde.  
„Gelegentlich kommt es vor, dass die Security Kunden den 
Einlass verwehren muss, die ohne Termin ihr Fahrzeug an-
melden möchten,“ berichtet die für den Betrieb der Zulas-
sungsstellen verantwortliche Amtsleiterin Elena Fahrmeier. 
Die für die Eingangskontrollen zuständigen Mitarbeiter prüfen 
anhand einer Liste, wer sich für die KFZ-Zulassung ange-
meldet hat. Personen, die nicht auf der Liste stehen, müssen 
unverrichteter Dinge den Heimweg antreten. Wer sich die-
sen Ärger ersparen will, vereinbart daher vorab telefonisch 
einen Termin und bringt zu diesem alle erforderlichen Unter-
lagen mit. „Die Zulassungsstellen müssen ähnliche Hygiene-
anforderungen und Abstandregelungen befolgen, wie dies im 
Einzelhandel vorgesehen ist,“ weist Elena Fahrmeier auf die 
besonderen Regelungen hin, die dann bei dem persönlichen 
Besuch zu beachten sind. An den Eingängen stehen Spender 
für Desinfektionsmittel bereit, das Tragen eines medizinischen 
Mund-Nasenschutzes ist Pflicht. Termine sollten pünktlich 
wahrgenommen werden: Wer zu früh kommt, muss eventuell 
im Freien warten, da im Wartebereich sich nur eine begrenzte 
Anzahl an Personen aufhalten dürfen, damit der Abstand ein-
gehalten werden kann. Und wer zu spät dran ist muss damit 
rechnen, nicht mehr eingelassen zu werden. 

Vorgezogener  
RedaktionsschlussRedaktionsschlussRedaktionsschluss
Sehr geehrte Autoren,
aufgrund der kommenden Feiertage werden 
folgende Redaktionsschlüsse vorgezogen:
KW 21 – Pfingstmontag
Veröffentlichung
Redaktionsschluss 
KW 22 – Fronleichnam
Veröffentlichung
Redaktionsschluss 

28.05.2021 
20.05.2021, 23:00 Uhr

04.06.2021 
27.05.2021, 23:00 Uhr

Wir bitten um Beachtung  
und wünschen schöne Feiertage,
Der Verlag
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Bei Terminen in der Führerscheinstelle wird ebenso verfahren. 
Auch hier ist eine persönliche Vorsprachen nur nach telefo-
nischer Voranmeldung möglich. Allerdings können Anliegen 
hier auch häufig am Telefon oder per Post erledigt werden. 
Info:  
Termine für KFZ-Zulassungen können zu den Öffnungszeiten 
der Zulassungsstellen telefonisch unter 0791/755-8855 (für 
Hessental) oder 07951/492-9996 (für Crailsheim) vereinbart 
werden. Eine Checkliste der benötigten Unterlagen findet sich 
auf der Website des Landkreises www.lrasha.de in der Rubrik 
„Bürgerservice – Formulare“ unter dem Stichwort „Zulassung“ 
Die Führerscheinstellen sind für Terminvereinbarungen erreich-
bar unter 0791 755-8866 (für Hessental) und 07951 492-9997 
(für Crailsheim) 
  
Holzvermarktungsgemeinschaft  
Schwäbisch-Fränkischer Wald/Ostalb (HVG) gegründet 
Vergangenen Donnerstag hat sich im Rahmen einer Videokon-
ferenz die Holzvermarktungsgemeinschaft Schwäbisch-Frän-
kischer Wald/Ostalb (HVG) als Genossenschaft gegründet. 
In ihr vereinen sich der Privatwald in Form der Forstbetriebs-
gemeinschaften sowie des Großprivatwaldes über die Land-
kreise Rems-Murr-Kreis, Schwäbisch Hall und Ostalbkreis mit 
39.500 ha Waldbesitz. Neben dem Privatwald gehört zur HVG 
auch der Körperschaftswald in Form der Kommunalwälder der 
Städte und Gemeinden mit 13.400 ha sowie der Pfarreistiftung. 
Die Gründung der HVG erfolgte in einem mehrjährigen Prozess 
aufgrund des vor Jahren gegen das Land Baden-Württemberg 
angestrengten Kartellverfahren mit Untersagung der Rundholz-
vermarktung für Privat- und Körperschaftswald ab 100 ha. Da-
raufhin musste der gesamte Forstbereich neu aufgestellt wer-
den. Das Konstrukt der Holzverkaufsgemeinschaften wurde 
mit Änderung des Landeswaldgesetzes zudem zum 1.1.2020 
möglich. Aufgrund der aktuellen Beschränkungen rund um die 
Corona-Pandemie war eine Gründungsversammlung in Prä-
senz leider nicht möglich. So wurde die Gründung mit dem 
Genossenschaftsverband abgestimmt und sie musste per Vi-
deokonferenz erfolgen. Im Rahmen der Videokonferenz waren 
rund 100 Mitglieder anwesend, die der Gründung zustimmten 
und die Organe der Genossenschaft wählten. 
In den Aufsichtsrat wurden gewählt: 
Helmuth Waizmann, Vorstand der Forstlichen Vereinigung 
Schwäbischer Limes, Georg Kiesel, Waldbauverein Schwä-
bisch Hall; Rolf Werthwein, FBG Murr-Lauter; Christoph Hald, 
Bürgermeister Gschwend; Damian Komor, Bürgermeister 
Mainhardt; Armin Mößner, Bürgermeister Murrhardt, Johann 
Reck, Forstdezernent Ostalbkreis; Sebastian Schüller, For-
stamtsleiter Landkreis Schwäbisch Hall, Ulrich Häußermann, 
Stellv. Forstamtsleiter Rems-Murr-Kreis; Christoph Zink, Ver-
antwortlicher für die Kirchenwälder der Evang. Landeskirche 
Stuttgart. 
Zum Aufsichtsratsvorsitzenden wurde in der anschließenden 
Aufsichtsratssitzung der Murrhardter Bürgermeister Armin 
Mößner gewählt. Zu seinem Stellvertreter wurde der Mainhard-
ter Bürgermeister Damian Komor gewählt. Zum Schriftführer 
wurde der Forstamtsleiter des Landkreises Schwäbisch Hall 
Herr Sebastian Schüller gewählt. 
Zu Vorständen der HVG wurden die bisherigen Holzverkäufer 
der drei beteiligten Landkreise ernannt: Helmut Stanzel (seither 
FSL, Aalen), Frank Hofmann (Holzverkaufsstelle Rems-Murr) 
und Oliver Hermann (Holzverkaufsstelle Landkreis Schwä-
bisch Hall). Die HVG wird auch weiterhin räumlich in allen drei 
Landkreisen präsent sein. 
  
Freizeitspaß aus der Tüte 
Forstamt regt Familien zu Waldbegegnungen an 
Familien mit Kinder leiden mit am meisten unter den Kon-
taktbeschränkungen der Corona-Pandemie. Jetzt bringt die 
„Waldtüte“ des Forstamts des Landkreises etwas Abwechs-
lung für den nächsten Familienausflug in den nahegelegenen 
Wald und zeigt, wie sich ein Aufenthalt im Freien unterhaltsam 
und spannend gestalten lässt. 

Unter dem Motto „Der Natur auf der Spur“ hat das Team Wald-
pädagogik des Forstamts vier Ideen zusammengetragen und 
konkret beschrieben, wie sich in kleinen Gruppen der Wald 
erkunden lässt, selbstverständlich unter Beachtung der gelten-
den Kontaktbeschränkungen. In der Tüte finden sich genaue 
Anleitungen, wie die einzelnen Aktivitäten im Wald umgesetzt 
werden können, etwas mit einem Suchauftrag nach Tierspu-
ren oder den Baumsteckbriefen. Verschiedene Materialien 
und Bestimmungshilfen unterstützen bei der Durchführung. 
Mittels eine QR-Codes bekommt man zudem Zugang zu ei-
nem „Actionbound“, der über die gleichnamige App geladen 
und dann gespielt werden kann. Quizfragen, mit denen das 
eigene Wissen über die Natur getestet wird, machen so den 
Spaziergang durch den Wald lehr- und abwechslungsreich. 
Geeignet sind die Anregungen für Familien mit Kindern ab 8 
Jahren, aber auch Jugendliche und Erwachsene können ihr 
Wissen über den Wald auffrischen. Für bis zu fünf Personen 
ist der Inhalt gedacht, ideal also für Familien. Die „Waldtüte“ 
kann beim Forstamt unter Telefonnummer 0791/755-7877 
bestellt werden und kostet 20 Euro (inclusive Versand). Wer 
nach weiteren Ideen zu Aktivitäten im Wald sucht, wird unter 
www.waldbox.forstbw.de fündig. Dort finden sich waldpäda-
gogische Aktionen für Familien zum Download. 
  
Rücknahme von Verpackungen für Pflanzenschutz- und 
Flüssigdünger 
Landwirte können Verpackungen von Pflanzenschutzmitteln, 
Spritzenreinigern und Flüssigdüngern gebührenfrei an den 
Sammelstellen des Rücknahmesystems „PAMIRA“ abgeben. 
Dies gibt das Landratsamt Schwäbisch Hall in einer Presse-
mitteilung bekannt. Die gemeinsame Initiative von Herstellern 
und Handel, die flächendeckend in Deutschland durchgeführt 
wird, gewährleistet eine sichere, nachhaltige und umweltge-
rechte Entsorgung von Pflanzenschutzmittel- und Flüssig-
düngerverpackungen. Neben der thermischen Verwertung 
geht der Großteil der zerkleinerten Verpackungen ins werk-
stoffliche Recycling, unter anderem zur Herstellung von Ka-
belschutzrohren. 
Zurückgenommen werden Pflanzenschutz-Kanister aus Kunst-
stoff und Metall sowie Faltschachteln, Papier- und Kunst-
stoff-Säcke. Die Behälter/Verpackungen müssen restlos ent-
leert, gespült, trocken und mit dem PAMIRA- Logo versehen 
sein. Die Kanister sollten immer gleich nach dem Ansetzen 
der Spritzbrühe gespült, das Spülwasser mit der Spritzbrühe 
verwendet und auf keinen Fall ins Abwasser gegossen werden. 
Behälter über 50 Liter sollen durchtrennt und die Verschlüsse 
extra abgegeben werden. Bei größeren Liefermengen (ab 15 
m³) wird, um lange Wartezeiten zu vermeiden, um Terminver-
einbarung gebeten. 
Ansprechpartnerin im Landratsamt Schwäbisch Hall ist Iris 
Laukemann unter der Telefonnummer 0791/755-7650. 

Das Landratsamt Schwäbisch Hall unterstützt die Sammlung 
und weist die Landwirte auf folgende Annahmetermine hin: 

25.06.2021 BAG-Hohenlohe-Raiffeisen eG 
 Ladestraße 49 
 74523 Schwäbisch Hall-Sulzdorf 
 T. 07907/2257 
 Öffnungszeiten 
  8.00 Uhr bis 16.30 Uhr, Mittags geschlossen 

von 12.00 bis 13.15 Uhr 
  
12.07.2021 
- 14.07.2021 BAG Hohenlohe - Raiffeisen eG 
 Agrarzentrum Neuenstein 
 Max-Eyth-Straße 37 
 74632 Neuenstein 
 T. 07942/9477-0 
 Öffnungszeiten 
  8.00 Uhr bis 17.00 Uhr, mittags geschlossen 

von 12.00 bis 13.00 Uhr 
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08.09.2021 BayWa Dinkelsbühl Agrar Vertrieb 
 Heininger Straße 23 
 91550 Dinkelsbühl 
 T. 09851/55540-0 
 Öffnungszeiten 
  8.00 Uhr bis 17.00 Uhr, mittags geschlossen 

von 12.00 bis 13.00 Uhr 
  
19.10.2021 
- 20.10.2021 LBV Raiffeisen eG 
 Kaiserstraße 11 
 74572 Blaufelden 
 T. 07935/9191-22 
 Öffnungszeiten 
  8.00 Uhr bis 17.00 Uhr, mittags geschlossen 

von 12.00 bis 13.30 Uhr 
  
19.10.2021 Bauhof Eschach 
 Kirchbergweg 4 
 73569 Eschach 
 T. 0172/2375152 
 Öffnungszeiten 
  8.00 Uhr bis 17.00 Uhr, mittags geschlossen 

von 12.00 bis 13.00 Uhr 
  
28.10.2021  Friedrich Kochendörfer e.K. Mühle und Land-

handel 
 Mühlsteige 25 
 74592 Kirchberg-Lobenhausen 
 T. 07954/9877-0 
 Öffnungszeiten 
  8.00 Uhr bis 17.30 Uhr, mittags geschlossen 

von 12.30 bis 13.30 Uhr 
  
Annahmezeiten: siehe Öffnungszeiten der jeweiligen Sam-
melstelle. 
Alle Sammelstellen und Infos sind über die Pamira-App ab-
rufbar oder im Internet unter: www.pamira.de. 
  
Sollten sich aufgrund der aktuellen Lage Änderungen hin-
sichtlich der Annahmetermine ergeben, werden wir dies 
über die Kreiszeitungen und amtlichen Mitteilungsblätter 
bekannt geben. 
  
H I N W E I S 
Seit 1. August 2017 gilt die neue Gewerbeabfallverordnung 
(GewAbfV) für Verpackungen von Pflanzenschutzmittel und 
Flüssigdüngern. 
Seitdem gelten für berufsmäßige Verwender von Pflanzen-
schutzmitteln und Flüssigdüngern, die ihre Verpackungen 
nicht an einer offiziellen Pamira-Sammelstelle zurückgeben 
eine Reihe neuer und umfassender Pflichten nach der Ge-
werbeabfallverordnung. Die Verletzung der Pflichten wird mit 
zum Teil erheblichen Bußgeldern geahndet. 
Das PAMIRA-Rücknahmesystem empfiehlt daher allen berufs-
mäßigen Verwendern von Pflanzenschutzmitteln und Flüssig-
dünger, ihre mit der Marke PAMIRA gekennzeichneten Verpa-
ckungen an den PAMIRA-Sammelstellen abzugeben, um sich 
nicht mit den neuen, umfassenden gesetzlichen Regelungen 
der Getrennthaltung und deren Dokumentation zu belasten. 
  
Infektionen auf Spielplätzen 
Aus gegebenem Anlass bittet Landrat Gerhard Bauer aus-
drücklich darum, dass Kinder und Familien mit Sympto-
men einer Corona-Infektion nicht auf Spielplätze gehen. 
Auf einem Spielplatz treffen oft Menschen aufeinander, die sich 
nicht kennen. Insbesondere die Kinder haben beim Spielen 
Kontakt miteinander.
Dem Gesundheitsamt ist ein Fall bekannt, bei dem sich ein 
Kind, das im Nachhinein positiv auf das Corona-Virus getestet 
wurde, auf einem Spielplatz in der Großen Kreisstadt Crails-
heim aufgehalten hat. Da das Kind und die Eltern die anderen 
Personen auf dem Spielplatz nicht kannten, konnten dem Ge-

sundheitsamt auch keine Kontaktpersonen mitgeteilt werden. 
Bereits vor einigen Wochen hat Landrat Gerhard Bauer in einer 
Pressemitteilung darum gebeten, die Abstände auch auf dem 
Spielplatz einzuhalten. Aus gegebenem Anlass wendet sich 
der Landrat nochmals an die Bürgerinnen und Bürger: „An dem 
geschilderten Beispiel erkennt man, wie sich ein Infektionsge-
schehen entwickeln kann. Wenn die Kontaktpersonen nicht 
bekannt sind und beim Gesundheitsamt angegeben werden 
können, wissen die betreffenden Personen auch nicht, dass 
sie sich in Quarantäne begeben müssen. Kinder haben einen 
Bewegungsdrang und das Spielen ist wichtig. 
Trotzdem bitte ich Sie, auch auf dem Spielplatz die Hygiene-
vorschriften einzuhalten und zu Hause zu bleiben, wenn Sie 
oder Ihr Kind Symptome einer Corona-Infektion aufweisen.“ 
 
Allgemeinverfügung zu religiösen Veranstaltungen gilt ab 
dem 12. Mai nicht mehr 
Die Allgemeinverfügung des Landratsamtes bezüglich religiö-
ser Veranstaltungen ist bis zum 11.05.2021 befristet. 
Inhalt der Allgemeinverfügung ist, dass bei religiösen oder 
weltanschaulichen Zusammenkünften zur Religionsausübung 
für die Dauer der Zusammenkunft zwischen den anwesenden 
Personen, die nicht im selben Haushalt leben, ein Abstand 
von mindestens zwei Metern eingehalten werden muss. Au-
ßerdem ist ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
Bei religiösen oder weltanschaulichen Zusammenkünften zur 
Religionsausübung darf die Anzahl der anwesenden Personen 
100 nicht überschreiten. 
Die Allgemeinverfügung wird nicht verlängert und gilt damit 
ab dem 12.05.2021 nicht mehr. 
In der Corona-Verordnung sind unter anderem die Masken-
pflicht sowie weitere Anforderungen an religiöse und weltan-
schauliche Veranstaltungen geregelt. Eine Beschränkung der 
Teilnehmerzahl bei Beerdigungen ab einer Inzidenz von über 
100 auf 30 Personen ergibt sich aus dem Infektionsschutzge-
setz. Eine Verlängerung der Allgemeinverfügung ist damit aus 
Sicht des Landratsamtes nicht mehr notwendig. 
 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft des 
Landkreises Schwäbisch Hall mbH
Kostenlose Online-Vorträge: Rundumblick zum Thema 
Photovoltaik 
Im Mai 2021 geben wir alles, damit Sie nicht um das Thema 
Solarenergie herumkommen. In sechs kostenfreien Online-Vor-
trägen und einer Fragestunde bietet die Energieberatung der 
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg im Mai einen Rund-
umblick über Photovoltaik, Speicher und Balkon-Anlagen. 
Anmeldung unter: https://www.verbraucherzentrale-bawue.
de/energie/onlineseminare-der-energieberatung-59522 
Die Termine in der Übersicht: 
14.05.2021 | 18:00 Uhr: Solarstrom von Balkon und Terrasse 
17.05.2021 | 18:00 Uhr: Sonne tanken - Mit Sonnenstrom 
sauber Auto fahren 
19.05.2021 | 18:00 Uhr: Photovoltaik für Einsteiger 
26.05.2021 | 18:00 Uhr: Photovoltaik lohnt sich! 
28.05.2021 | 18:00 Uhr: Solarstrom von Balkon und Terrasse 
09.06.2021 | 15:00 Uhr: Fragestunde Solar 
Neben den Online-Vorträgen bieten die Energieberatung der 
Verbraucherzentrale und das energieZENTRUM, die Energie-
agentur des Landkreises Schwäbisch Hall individuelle Bera-
tungen an. Beratungen finden zu Zeit hauptsächlich online 
und telefonisch statt. 
Mehr Informationen gibt es auf https://verbraucherzentra-
le-energieberatung.de  oder kostenfrei unter Tel. 0800 809 
802 400 oder direkt beim energieZENTRUM unter  https://
energie-zentrum.com und Tel. 07904 945 99-10. 
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Abfuhrtermine
Biomüll und Restmüll  Mittwoch, 19. Mai 2021 
Papiertonne  Mittwoch, 19. Mai 2021 
Gelber Sack  Samstag, 15. Mai 2021 
 Donnerstag, 10. Juni 2021 

Die Mülltonnen sowie die Gelben Säcke müssen ab 6.00 Uhr 
zur Abholung bereitstehen. 
Bitte achten Sie darauf, dass an Müllabfuhrtagen enge Zu-
fahrten und Wendeplatten nicht durch parkende Autos zu-
gestellt sind. 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
116 117 ist die neue Rufnummer für den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst
Ab dem 27. Mai 2015 wird in Baden-Württemberg die bundes-
weit einheitliche Rufnummer für den ärztlichen Bereitschafts-
dienst - 116 117 - eingeführt. Diese kostenlose Rufnummer 
ersetzt die bisherige Nummer für den allgemeinärztlichen Be-
reitschaftsdienst. Die Rufnummern für fachärztliche Dienste 
(Kinder, HNO, Augen) bleiben weiter bestehen.
Wenn Sie nachts, am Wochenende oder an Feiertagen einen 
Arzt brauchen und nicht bis zur nächsten Sprechstunde war-
ten können, ist der ärztliche Bereitschaftsdienst für Sie da. In 
Baden-Württemberg gibt es ein flächendeckendes Netz von 
Notfallpraxen, die Sie während der Öffnungszeiten ohne vor-
herige Anmeldung direkt aufsuchen können.
Eine Übersicht der Notfallpraxen finden Sie auf der Homepage 
der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg: http://
www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/
Wenn Sie die Rufnummer 116 117 wählen, hören Sie in der 
Regel zunächst eine Bandansage, die Ihnen die Adresse der 
nächstgelegenen Notfallpraxis und die Öffnungszeiten nennt. 
Falls Sie aus medizinischen Gründen einen Hausbesuch be-
nötigen, bleiben Sie in der Leitung.
Sie  werden sodann an die zuständige Rettungsleitstelle wei-
tergeleitet, welche die Hausbesuche koordiniert.
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwechseln mit 
dem Rettungsdienst, der in lebensbedrohlichen Fällen Hilfe 
leistet. Bei Notfällen, zum Beispiel Ohnmacht, Herzinfarkt, aku-
ten Blutungen oder Vergiftungen, alarmieren Sie bitte sofort 
den Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112.

Ärztetafel am Wochenende - ab 27.5.2015
Ärztlicher Bereitschaftsdienst für den gesamten Landkreis 
Schwäbisch Hall
116 117 ohne Vorwahl, kostenfrei 
oder 0791/19 222 (DRK-Leitstelle)
werktags 18.00 bis 8.00 Uhr
Sa, So u. Feiertage  8.00 bis 8.00 Uhr
Zentrale Notfallpraxis am Diakonie-Krankenhaus, 
Schwäbisch Hall
Diakonie-Straße 10, Tel. 0791/753-4567
Sa, So, Feiertage 8.00 bis 22.00 Uhr durchgehend be-
setzt, Voranmeldung empfehlenswert.

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Der zahnärztliche Notfalldienst an Wochenenden und Feier-
tagen wird zentral unter der Telefonnummer 0711-7877799 
bekannt gegeben.

Rettungsdienst
Bei lebensbedrohlichen Notfällen, wie Ohnmacht, Verdacht auf 
Herzinfarkt oder Schlaganfall, akuten Blutungen oder Vergif-
tungen, alarmieren Sie bitte unverzüglich den Rettungsdienst 
unter der Rufnummer 112

112 nur im Notfall anrufen
Extranummern für Krankentransporte

Die Nummern im Überblick
112 bei Feuer, Unfall oder medizinischem Notfall

(0791) 19 222 für Krankentransporte (wichtig mit Vorwahl)

Telefonseelsorge, 
Telefon 0800 111 0 111, jeden Tag, in Notfällen auch nachts, 
kostenfrei. 

Krankenpflegedienst Ilshofen-Wolpertshausen
Die Schwestern sind unter der Telefonnummer 07904/466 
(Anrufbeantworter) erreichbar.

Häusliche Kranken-
und Altenpflege
Pflegeteam Ilshofen
Telefon (0 79 04) 4 66

Bitte sprechen Sie auf unseren 
Anrufbeantworter, dieser wird 
mehrmals täglich abgehört. 
Wir rufen Sie gerne zurück.

Stark für andere
Evang. Diakoniewerk Schwäbisch Hall e.V.
Evang. Kirchenbezirk Schwäbisch Hall e.V.
Evang. Kirchengemeinden
Krankenpflegevereine

Sie erreichen uns:
Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr 
unter: 0152-06364980 oder 0152-06364983 
oder per E-Mail: info@wolpis0-100.de 
Weitere Informationen finden Sie im Internet: 
www.wolpis0-100.de

Information & Beratung bei Fragen zu 
Pflege und Hilfe im Alltag.

Wir beraten Sie unabhängig und kos-
tenfrei im:

• Pflegestützpunkt Crailsheim
im Gesundheitsamt • Gartenstraße 21
Telefon 07951 492-5555
• Montagnachmittag in Gerabronn im Rathaus
Blaufeldener Straße 8
Terminvereinbarung auch unter info@psp-sha.de.
Weitere Informationen unter www.psp-sha.de.

Apotheken-Notdienst
Donnerstag, 13. Mai 
Apotheke im Städtle, Im Städtle 4 
Vellberg, Tel. (07907) 98790 
Kreuzberg-Apotheke, Berliner Platz 5 
Crailsheim, Tel. (07951) 467441 
  
Samstag, 15. Mai 
Qmediko-Apotheke im Ärztehaus, Weilerwiese 5, 
Schwäbisch Hall, Tel. (0791) 93741100 
Rats-Apotheke Crailsheim, Marktplatz 2 
Crailsheim, Tel.: (07951) 75 50 
  
Sonntag, 16. Mai 
Frasch-Apotheke Gaildorf, Karlstr. 19, 
Gaildorf, Tel. (07971) 921940 
Löwen-Apotheke Schwäbisch Hall, Am Markt 3, 
Schwäbisch Hall, Tel. (0791) 6350 
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Schönebürg Apotheke Crailsheim, Schönebürgstr. 78, 
Crailsheim, Tel. (07951) 278044 
jeweils von 8.30 Uhr bis 8.30 Uhr des Folgetages 

Service- bzw. Störungsnummern der Netze BW:
Service: 0800-3629900
Störung Strom: 0800-3629477
Störung Gas: 0800-3629447

Apotheken-
Notdienstfinder

kostenfrei aus dem 
Festnetz

0800 0022 8 33

Handy max. 69 ct/min.

22 833

für TrAuernde Kinder, Jugendliche und deren Familien
Gartenstr. 13, 74653 Künzelsau-Gaisbach
Telefon 0700 - 11 22 44 77
Mail: info@lichtblick-tak.de
www.lichtblick-tak.de

Evangelische 
Kirchengemeinde
Reinsberg

Pfarrerin Annemarie Schirrschmidt u. Pfarrer Stefan Schirrschmidt
Pfarrbuckel 3, 74549 Wolpertshausen, Tel.: 07904 / 267,
Email: Pfarramt.Reinsberg@elkw.de

Liebe Leserinnen und Leser, 
es geht wieder los! Wir feiern ab sofort wieder Gottesdienste 
im Freien. Die Gottesdiensttermine, Uhrzeiten und Ortsangabe 
finden Sie unten. Gut eingepackt, erwarten Sie stärkende Im-
pulse für den Alltag, Musik und Zeit zum Innehalten. Im Freien 
besteht eine wesentlich geringere Ansteckungsgefahr und Sie 
können mit einem guten Gefühl den Gottesdienst miterleben. 
Bitte tragen Sie eine medizinische Maske und beachten Sie 
die bekannten Hygienevorgaben. 
Falls sich nochmals Änderungen ergeben, erfahren Sie dies 
über die Homepage, den Schaukasten und die Bekanntma-
chungen. Sollte der Inzidenzwert nun weiter abnehmen, kön-
nen wir hoffentlich bald auch wieder in die Kirche. 
Wir freuen uns auf Sie! 
Ihre Pfarrerin Annemarie Schirrschmidt und Ihr Pfarrer Stefan 
Schirrschmidt 
  
Donnerstag, 13. Mai 2021 - Christi Himmelfahrt - 
10.30 Uhr Gottesdienst im Grünen in Reinsberg  mit Pfar-

rer Stefan Schirrschmidt und einer Auswahl des 
Posaunenchores 

Sonntag, 16. Mai 2021 
10.30 Uhr Gottesdienst im Grünen in Reinsberg mit Pfar-

rerin Annemarie Schirrschmidt 
Montag, 17. Mai 2021 
17.30 Uhr Jungschar online 
Dienstag, 18. Mai 2021 
18.30 Uhr Teenkreis online 
Mittwoch, 19. Mai 2021 
15.00 Uhr Konfirmandenunterricht online 

Sonntag, 23. Mai 2021 - Pfingstsonntag - 
10.30 Uhr Gottesdienst im Grünen in Reinsberg mit Pfarrer 

Stefan Schirrschmidt 
Montag, 24. Mai 2021 - Pfingstmontag - 
10.30 Uhr Gottesdienst im Grünen in Reinsberg mit Pfarrer 

Johannes Albrecht 
  
 

Evangelische Kirchengemeinden  
Obersteinach und Ruppertshofen

Sonntag, 16.Mai - Exaudi 
10.00 Uhr Gottesdienst vor der Martinskirche in Rupperts-

hofen 
11.00 Uhr Gottesdienst auf dem Dorfanger oder in Pfarrgar-

ten in Obersteinach 
Unsere Gottesdienste finden statt, wenn der Inzidenzwert im 
Landkreis Schwäbisch Hall unter 300 bleibt. 
Es besteht Maskenpflicht und wir bitten Sie, den Abstand von 
2., 50 m zu beachten. Bei starkem Regen muss der Gottes-
dienst leider ausfallen. Im Lauf des Sonntags kann die Aufnah-
me aus Ruppertshofen auf der Homepage angeschaut werden. 
Montag, 17.Mai 
20.00 Uhr Sitzung des Kirchengemeinderats Ruppertshofen 

über MS-Teams. Die Sitzung ist öffentlich. Falls 
Sie teilnehmen möchten, wenden Sie sich bitte 
ans Pfarramt, damit wir Ihnen den Teilnahmecode 
zusenden können. 

  
Pfingstweg 2021 

Nachdem unser Osterweg eine so schöne Re-
sonanz gefunden hat, laden wir Sie ein, zwi-
schen 13. Mai (Christi Himmelfahrt) und 6. Juni 
unseren Pfingstweg zu entdecken. 
Er beginnt in der Martinskirche in Ruppertshofen 
(Schulstraße 12) und führt über 5 weitere Sta-

tionen im Ortskern, die besonders Familien mit Kindern zum 
Entdecken, Spielen und Kreativsein einladen.  
Im Bereich der Obersteinacher Kirchengemeinde sind die 8 
Stationen an Orten im Grünen mit schöner Aussicht und in 
den 3 Kirchen zu finden.  
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Jede Station lädt dazu ein, sich mit einem anderen Aspekt 
der Pfingstgeschichte zu beschäftigen und sie so - vielleicht 
ganz neu - zu entdecken und kennenzulernen. Es gibt keine 
feste Reihenfolge der Stationen. Sie können auch in mehreren 
kleinen Spaziergängen (auch mit Fahrrad oder Auto) erkundet 
werden. Für den Besuch der „Himmelbank“ eignet sich aller-
dings der Himmelfahrtstag besonders gut. 
In der Obersteinacher Kirche können diejenigen, die ein Os-
terkreuz gestaltet haben, dieses ab jetzt gern mit nach Hau-
se nehmen.  
Es ist hilfreich, wenn sie beim Besuch unseres Pfingstwegs ein 
Handy dabeihaben. An manchen Stationen können Sie über 
QR-Codes Impulse anschauen und anhören. 

Wir freuen uns, wenn viele dieses Angebot annehmen und 
sich auf den Weg machen! Man kann allein gehen, zu zweit 
oder als Familie. Sie sind herzlich willkommen! 
Bitte achten Sie auf die aktuellen Abstands- und Hygie-
neregeln!  

Katholische 
Kirchengemeinde
Großallmerspann

Pfarrer Funk, Kirchstraße 11, 74532 Ilshofen-Großallmerspann, 
Tel.: 07904-8010, E-Mail: stjosef.grossallmerspann@drs.de

Präsenzgottesdienste in Kirchen dürfen wieder stattfin-
den, wenn die Inzidenzzahl landkreisbezogen an fünf Ta-
gen in Folge unter 200 liegt.  
Bitte melden Sie sich zum Gottesdienstbesuch bis spä-
testens donnerstags, 11:00 Uhr an.  
Die Anmeldung zum Gottesdienst kann entweder per E-Mail 
(stjosef.grossallmerspann@drs.de) oder telefonisch im Pfarr-
amt zu den Öffnungszeiten erfolgen (Tel. 07904 / 8010). Falls 
Sie eine Nachricht auf dem AB hinterlassen, geben Sie bitte 
für evtl. Rückfragen auch Ihre Telefonnummer an. 
Öffnungszeiten Pfarramt: 
Di 8:00-12:00 Uhr / Mi 8:00-11:45 Uhr / Do 8:00-11:00 Uhr / 
Fr 8:00-11:45 Uhr 
  
Die Gottesdienste werden entsprechend der Hygiene-
schutzvorschriften abgehalten, die im Eingangsbereich 
der Kirche ausgewiesen sind.
Bitte bringen Sie Ihren medizinischen Mund-Nase-Schutz 
mit. Als „medizinische Maske“ gelten sogenannte OP-Mas-
ken (Einwegmasken) oder auch Masken der Standards KN95/
N95 oder FFP2. 
  
Sonntag, 16. Mai 2021 – 7. Sonntag der Osterzeit 
09.15 Uhr Großallmerspann: Messfeier 
Donnerstag, 20. Mai 2021 
18.30 Uhr Ilshofen: Rosenkranz 
19.00 Uhr Ilshofen: Messfeier 
  

Süddeutsche Gemeinschaft Leofels
Bei einer Inzidenzzahl unter 300 habe wir morgens um 10.30 
Uhr regelmäßig Gottesdienst - derzeit leider noch corona-be-
dingt ohne Kinderprogramm (nach voriger Anmeldung an 
Friedemann Bast, Tel.: 07904/944254, WICHTIG: „OP-Maske“ 
oder „FFP2-Maske“ verwenden!) 
Jungschar, Teenkreis und Jugendkreis „treffen“ sich nach wie 
vor online. 
Sie können oder wollen derzeit keinen Präsenzgottesdienst 
besuchen? 

Dann nehmen Sie doch die Andachten auf YouTube von unse-
rem Gemeindepastor Karl-Hermann Schmeck, oder Bibel-TV, 
ERF-News, Alpha-Online u.v.m. wahr. 
  
Wir wünschen Ihnen allen Gottes reichen Segen und grü-
ßen Sie ganz herzlich! 
  
Und denken Sie daran: 
„Wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten, 
vor den Träumen der Nacht und der Einsamkeit! 
Er darf mit Hoffnung in den neuen Tag gehen! 
Denn ER hat seinen Engeln befohlen über Dir, dass sie Dich 
behüten, denn 
ER hat seinen Engeln befohlen über Dir, dass sie Dich be-
schützen Tag und Nacht!!!“ 
  

Neuapostolische Kirche Ilshofen
Ludwigstraße 23 
  
Bei hohen Inzidenzen im Landkreis finden keine 
Präsenzgottesdienste statt. 
Unter http://stream.nak-blf.de/ oder http://stre-
am.nak-sha.de werden wie folgt die Gottes-
dienste angeboten: 

Sonntag, 16.05.2021 
09.30 Uhr Gottesdienst  
Mittwoch, 19.05.2021 
20.00 Uhr Gottesdienst 
  

Handwerkskammer Heilbronn-Franken 
Aller Ehren wert: Mitarbeiter- und Betriebsjubiläen im April 
Sie sind unverzichtbar für Handwerksbetriebe: Die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die ihren Arbeitgebern jahrzehntelang 
treu bleiben. Folgende Personen erhielten im April für ihren 
Einsatz und ihre Loyalität von der Handwerkskammer Heil-
bronn-Franken eine Ehrenurkunde: 
25 Jahre 
-  Markus Korell, Schreiner, beschäftigt bei Röger GmbH in 

Schwäbisch Hall 
-  Eduard Rudolf, Fleischergeselle, beschäftigt bei Metzgerei 

Sendelbach in Werbach 
-  Rainer Schwenkert, Polier, beschäftigt bei Bauunternehmen 

Wolfgang Neißendorfer in Lauda-Königshofen 
-  Erdogan Yavuz, Sonnenschutzmechatroniker, beschäftigt 

bei Knecht GmbH in Brackenheim 
40 Jahre 
-  Jürgen Müller, Orthopädieschuhtechniker, beschäftigt bei 

Ackermann Orthopädie in Heilbronn 
-  Walter Neser, Elektroinstallateur, beschäftigt bei Elekt-

ro-Technik K. Weiter in Tauberbischofsheim 
-  Silvia Siegel, Chefsekretärin, beschäftigt bei CBL Chemo-

bau Industrieboden GmbH in Leingarten 

Ein Betriebsjubiläum zeigt, dass ein Unternehmen mit der 
richtigen Strategie erfolgreich durch Höhen und Tiefen gelenkt 
worden ist. Folgender Betrieb wurde für seine Leistungen von 
der Handwerkskammer Heilbronn-Franken mit einer Ehrenur-
kunde ausgezeichnet: 
25 Jahre 
-  Wolfgang Neißendorfer Bauunternehmen in Lauda-Königs-

hofen 
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Neue Corona-Verordnung bringt Erleichterungen 
Friseurbesuch jetzt auch mit Selbsttest möglich 
Die Landesregierung Baden-Württemberg hat die Vorgaben für 
Anbieter von Dienstleistungen, für deren Inanspruchnahme ein 
tagesaktueller COVID-19 Schnelltest notwendig ist, gelockert. 
Die neue Verordnung gestattet damit Friseuren und anderen 
Betrieben des Dienstleistungsgewerbes, Laientests ihrer Kun-
den anzuerkennen. Hauptgeschäftsführer Ralf Schnörr sieht 
darin ein Zeichen der partnerschaftlichen Zusammenarbeit 
des Handwerks mit der Landesregierung: „Die bisherigen Re-
gelungen haben bei vielen Friseuren zu Terminabsagen von 
Kunden und damit zu massiven Umsatzeinbußen in der Bran-
che geführt.“ Gemeinsam mit dem Baden-Württembergischen 
Handwerkstag haben die Handwerkskammern deshalb für 
praxisnähere Regelungen bei der Landesregierung gekämpft. 
Die neue Regelung sieht vor, dass Kunden beim Besuch bei 
Friseuren oder anderen Betrieben, die körpernahe Dienstleis-
tungen anbieten, keinen tagesaktuellen Covid-10-Schnelltest 
eines offiziellen Testzentrums vorlegen müssen. Stattdessen 
genügt ein für Laien zugelassener Selbsttest, der von einem 
geeigneten Dritten überwacht und bescheinigt wird. Zu be-
achten ist, dass der Test im Rahmen der Inanspruchnahme 
der Dienstleistung durchgeführt werden muss. Ein Test beim 
Friseur ist also nur im Rahmen des Friseurbesuchs möglich. 
Rüdiger Mohn, Leiter der Rechtsabteilung der Handwerks-
kammer, empfiehlt den Betrieben, die Testung gut zu do-
kumentieren. Ein rechtssicheres Formular dafür gibt es auf 
der Internetseite der Handwerkskammer. Eine so ausgestell-
te Bescheinigung behält für 24 Stunden ihre Gültigkeit und 
kann auch für andere Zwecke genutzt werden, bei denen ein 
negativer Schnelltest im Sinne des §4a Corona-Verordnung 
erforderlich ist. 
Weitere Informationen: www.hwk-heilbronn.de/friseure 
  

Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau 
Welt-Hypertonie-Tag am 17. Mai 
SVLFG fördert Selbsthilfe bei Bluthochdruck 
Die Folgen zu hohen Blutdrucks fordern jährlich zehn 
Millionen Menschenleben. Um diese Erkrankung einzu-
dämmen, unterstützt die Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) unter anderem 
die Deutsche Hochdruckliga im Rahmen ihrer Selbsthil-
feförderung. 
Die Deutsche Hochdruckliga ist eine bundesweite Selbsthilfeor-
ganisation, die seit Jahren von den Verbänden der gesetzlichen 
Krankenversicherung finanziell unterstützt wird. Informationen 
über alle ihre Selbsthilfeförderungen stellt die SVLFG auf ihrer 
Internetseite www.svlfg.de/selbsthilfefoerderung bereit. 
Laut Weltgesundheitsorganisation leiden über 1,5 Milliarden 
Menschen an zu hohem Blutdruck – größter Risikofaktor für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfall und Herzin-
farkt. Diese sind in Deutschland der Grund für jeden zweiten 
Todesfall und damit die häufigste Todesursache. 
Weitere Informationen zum Thema Bluthochdruck gibt 
die Deutsche Hochdruckliga auf ihrer Internetseite 
www.hochdruckliga.de. 

Verband Katholisches Landvolk e.V. 
Bergwanderung auf der 1502 m hohe Alpe Gund in den 
Allgäuer Alpen 
Freitag 25.06. – Samstag 26.06.2021 
Wandern macht glücklich und das vor allem in den Bergen. 
Unser Treffpunkt ist am Freitag, den 25.06.21 um 14 Uhr auf 
dem Parkplatz der Talstation der Mittagbahn bei Immenstadt 
(bitte einige Euro Parkgebühr und 13 € für die Sesselliftgebühr 
einplanen). Ab der Bergstation werden wir den Höhenweg (ca. 
3 Stunden Fußweg) zur Alpe Gund laufen. Dort werden wir ein 
Abendessen einnehmen und auch übernachten (Matratzen-
lager und Zimmer). 

Am nächsten Tag geht es von der Alpe Gund aus auf den Stui-
ben (1749 m) und danach erfolgt der Abstieg über die Alpe Mit-
telberg und das Immenstädter Horn nach Immenstadt. Auf der 
Sennalpe Mittelberg gibt es Gelegenheit, Käse einzukaufen. 
Herr Manfred Mader übernimmt die Leitung. 
Die Kosten inklusive Frühstück und Übernachtung im Mat-
ratzenlager € 35,- oder im Zimmer (2- oder 3-Bett) € 39 pro 
Person zuzüglich Kosten für Abendessen. Die Bettenanzahl 
ist begrenzt. 
Unter Einhaltung der aktuellen Corona-Vorschriften. 
Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt. Anmeldung 
bitte bis Fr 21. Mai 2021 an Email: vkl@landvolk.de oder te-
lefonisch 0711/9791-4580. 
  
Dem Leben vertrauen – Gott vertrauen“  
Am Samstag, den 26. Juni 2021 findet, zwischen 9:00 Uhr und 
15:00 Uhr in Oberkessach im katholischen Gemeindehaus ein 
Besinnungstag des Landvolks statt. Er steht unter dem The-
ma: „Dem Leben vertrauen – Gott vertrauen“ 
Durch den Tag führt Renate Bertsch-gut, Religionspädagogin. 
Anmeldung und nähere Auskünfte bei Ulrich Keilbach, Ober-
kessach, Tel. 07943/ 663 
Unter Vorbehalt der aktuellen Corona-Vorschriften. Teilneh-
merzahl begrenzt. 
  

Einladung zur Vortragsreihe
„Leben mit Sehbehinderung“ 
Der Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg e. V. 
(BSV-W) lädt  zu einer Veranstaltungsreihe unter dem Motto 
„Leben mit Sehbehinderung“ in Form von  Telefonvorträgen 
ein. Nachlassende Sehkraft tritt oft unerwartet ein und stellt 
die Betroffenen, aber auch die Angehörigen und Freunde vor 
große Fragen und Heraus-forderungen. Mit der Vortragsreihe 
möchten wir dem genannten Personenkreis Informationen 
geben, wie ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben 
trotz Sehbehinderung möglich ist. 
Zunächst sind 3 Veranstaltungen geplant: 
19. Mai 2021:  Selbstbestimmt im Alltag mit Sehbehinde-

rung  
  Referentin: Sabine Backmund, Projekt SiA 

(selbstständig im Alltag) eröffnet, nach Be-
grüßung durch die 1. Vorsitzende Angelika 
Moser, die Veranstaltungsreihe. 

9. Juni 2021:  Hilfsmittel im Alltag für blinde und sehbe-
hinderte Menschen  

  Referenten: Gerd Widmann, Hilfsmittelbeauf-
tragter BSV Württemberg 

  Gertrud Vaas, Leiterin der Bezirksgruppe Alb-
Donau-Riss 

14. Juli 2021:  Was bedeutet eine Sehbehinderung oder 
Blindheit für Angehörige und Freunde? 

  Referentin: Carolin Mischke, Sehbehinderten-
beauftragte BSV Württemberg 

Zeit: jeweils 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr. 
Bitte wählen Sie sich ein unter 0711 97469968, nach der An-
sage geben Sie bitte die PIN 5386 ein, nennen nach dem Ton 
ihren Namen und bestätigen mit der Raute-Taste am Telefon 
(rechts unten). 
  

AOK - Die Gesundheitskasse 
Heilbronn-Franken 
AOK: Mehr Tote von November 2020 bis Januar 2021 im 
Landkreis Schwäbisch Hall  
Im Landkreis Schwäbisch Hall sind nach Daten der AOK von 
November bis Januar deutlich mehr Menschen gestorben als 
ein Jahr zuvor. Während der zweiten Welle der Corona-Pan-
demie betrug der Anstieg der Todeszahlen im November 14,3, 
im Dezember 48,3 und im Januar 36,1 Prozent. Die Statistiken 
der Gesundheitskasse gelten als besonders aussagekräftig. 

!!!!! VERSCHOBEN !!!  

NEUER TERMIN: Samstag, 9. Oktober 2021 
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Knapp 58 Prozent der Bevölkerung im Landkreis sind bei ihr 
versichert. In absoluten Zahlen sieht das Bild folgendermaßen 
aus: Im November 2019 gab es 91, ein Jahr später 104 Todes-
fälle unter den AOK-Versicherten. Der Dezember 2020 lag mit 
132 Verstorbenen deutlich vor 89 Toten im Vergleichsmonat 
des Vorjahres. Der zurückliegende Januar verzeichnete mit 
132 Verstorbenen gegenüber 97 im Jahr 2020 ebenfalls eine 
signifikante Steigerung. Ob diese Entwicklung allein auf die 
Corona-Pandemie zurückzuführen sei, gehe aus den Daten 
nicht hervor, so die AOK. Krankenkassen bekämen generell 
keine Informationen über die Todesursache ihrer Versicherten. 
Landesweit erhöhten sich die Todeszahlen im November um 
16, im Dezember um 30 und im Januar um 22 Prozent. Auch 
wenn man aufgrund höherer Impfquoten auf bessere Zeiten 
hoffen dürfe, sollten alle die Hygiene- und Abstandsregeln 
genau beachten, lautet der Apell der Gesundheitskasse. Die 
Gefahr an Covid 19 zu versterben oder durch Long-Covid 
schwere Schäden zu erleiden, sei weiterhin groß.  

Neues AOK-Gesundheitszentrum in Künzelsau 
Einstimmiges Votum des AOK-Bezirksrats / Gesundheits-
kasse stärkt Präventionsangebot 
Die AOK Heilbronn-Franken will in der zweiten Hälfte des 
nächsten Jahres ein neues Gesundheitszentrum für den Ho-
henlohekreis in Künzelsau eröffnen. Der Bezirksrat stimmte 
in seiner jüngsten Sitzung der Anmietung entsprechender 
Räumlichkeiten im Neubauprojekt „Quartier an der Stadtmau-
er“ in Künzelsau einstimmig zu. Weitere Themen des Selbst-
verwaltungsgremiums waren das neue Kassenwahlrecht und 
die Einführung der elektronischen Patientenakte. 
Das neue Gesundheitszentrum in der Künzelsauer Stadtmitte 
wird AOK-Versicherten erheblich bessere Bedingungen bie-
ten. Die bestehenden Angebote in den AOK-Kundencentern in 
Künzelsau und Öhringen entsprachen, so AOK-Geschäftsfüh-
rerin Michaela Lierheimer „seit langem nicht mehr den Stan-
dards in Bezug auf Anmutung, Größe und Ausstattung eines 
Gesundheitszentrums der AOK Baden-Württemberg“. Da eine 
Modernisierung und Erweiterung nicht möglich waren, fiel die 
Wahl auf die Immobilie in der Künzelsauer Stadtmitte. Sie ist 
barrierefrei erreichbar, bietet kostenfreie Parkplätze und mit 
knapp 800 Quadratmetern genügend Raum für ein modernes 
gesundheitsförderndes Ambiente. 
Ein Koch- und ein Rückenstudio, ein Mehrzweckraum für Be-
wegungs-, Entspannungskurse und Vorträge finden dort Platz. 
Hinzu kommen Umkleiden und Duschen sowie Büroräume für 
die Mitarbeitenden und die Ernährungsberatung. „Die Räum-
lichkeiten sollen natürlich gestaltet werden, so dass Kunden 
Vertrauen und Wohlbefinden spüren“, versprach Michaela 
Lierheimer. 
Der Bezirksrat schloss sich diesen Einschätzungen an und 
befürwortete das Vorhaben: „Als einzige Krankenkasse führt 
die AOK die Gesundheitsvorsorge mit eigenen ausgebildeten 
Fachkräften in eigenen Gesundheitszentren durch. Wir wollen 
diese hohe Qualität auch durch die Infrastruktur weiter ga-
rantieren. Das stärkt den Markenkern des Unternehmens“, 
stellte Rolf Blaettner, der alternierende Vorsitzende des Gre-
miums klar. 
Das neue Kassenwahlrecht erläuterte Peter Welz, Geschäfts-
bereichsleiter für das Beitragsmanagement bei der AOK Heil-
bronn-Franken. Arbeitnehmer können ihre Krankenkasse seit 
2021 bei jeder neuen Beschäftigung und jeder versicherungs-
rechtlichen Statusänderung sofort wechseln, ohne Einhaltung 
einer Bindungsfrist und ohne Kündigung bei der bisherigen 
Krankenkasse. Die Abmeldung bei der alten Krankenversi-
cherung erfolgt durch den Arbeitgeber. Alles weitere regeln 
die Kassen untereinander. Der Bezirksrat begrüßte, so Rolf 
Blaettner, diese neue Regelung, da sie „für Versicherte wie 
für Arbeitgeber unbürokratischer ist“. 
Mit Zustimmung wurden auch die Informationen über die Ein-
führung der elektronischen Patientenakte (ePA) zur Kenntnis 
genommen. Sie sieht eine umfassende Vernetzung des deut-
schen Gesundheitswesens zwischen Ärzten, Fachärzten oder 

Apotheken und Patienten vor. „Die AOK hat für ihre Kunden 
eine sichere und gut handhabbare Lösung parat, wenn die 
Infrastruktur für ePA voll funktionsfähig ist“, kündigte der stell-
vertretende Geschäftsführer Jürgen Heckmann an. 

www.rotenasen.de

Tausendschöne 
Momente. 
Endlich sind sie da.
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Max-Planck-Straße 14 · 70806 Kornwestheim · Telefon 07154 8222-70
Telefax 07154 8222-10 · anzeigen@duv-wagner.de · www.duv-wagner.de

Zeigen Sie Präsenz!
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 Tel. 07944 / 94 233-11 www.garant-immo.de

Wir bieten Ihnen Unterstützung beim  Verkauf Ihrer Immobilie an, 
bevorzugt ALT-Bau, leerstehende Wohngebäude, 

ALT-Hofstelle (auch sanierungsbedürftig). 
Liebe Eigentümer*innen, Erbengemeinschaften, bitte helfen Sie mit, 
Gebäude-Leerstand wieder in attraktive Wohnräume verwandeln zu 

können. Ihre Ansprechpartnerin: Frau Posovszky

STELLENMARKT

IMMOBILIEN ANKAUF

© Martin Bruchnalski/DEIKE 744R05R2

Lösung: In Nest 1 gibt es 5 Küken, in Nest 2 sind es 9 Küken (5 + 4 = 9) und in Nest 3 insgesamt 7 Küken (5 + 9 = 14; 14 : 2 = 7)

1.  Welche Farbe tragen die Blüten des Grünkohls?

A Rot

B Blau

C Violett

D Gelb

2.  Welche Pflanze trägt den wissenschaftlichen Namen Apium 
graveolens?

A Sellerie

B Petersilie

C Fenchel

D Rote Bete

3. Welches Wintergemüse wird auch Welschzwiebel genannt?

A Steckrübe

B Rotkohl

C Lauch

D Pastinake

4. Zu welcher Familie zählt Rucola?

A Korbblütengewächse

B Kreuzblütengewächse

C Knöterichgewächse

D Nachtschattengewächse

Lösungen: 1D, 2A, 3C, 4B

@ Heidi Stulle-Gold/DEIKE 739R74R3

Flora & Fauna


